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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Überlassung von 

Software 

zwischen dem Lizenznehmer und GM Consult IT GmbH, 
Hofener Straße 122, 70372 Stuttgart (im folgenden "Lizenzge-
ber") 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Lizenznehmer erwirbt vom Lizenzgeber das Recht, die 
Software, sowie die zugehörige Dokumentation in der verein-
barten Sprache (zusammen die "Vertragsgegenstände") unter 
den in diesen AGB vereinbarten Nutzungsbedingungen zu nut-
zen. 

(2) Der Quellcode (Source Code) der Software ist nicht Teil der 
Vertragsgegenstände. 

(3) Für die Beschaffenheit der vom Lizenzgeber gelieferten 
Software ist die bei Versand der Vertragsgegenstände gültige 
und dem Lizenznehmer vor Vertragsschluss zur Verfügung ste-

hende Leistungsbeschreibung abschließend maßgeblich. Eine 
darüber hinausgehende Beschaffenheit der Software schuldet 
der Lizenzgeber nicht. Eine solche Verpflichtung kann der Li-
zenznehmer insbesondere nicht aus anderen Darstellungen der 
Software in öffentlichen Äußerungen oder der Anwendungsdo-
kumentation herleiten, es sei denn, der Lizenzgeber hat die da-
rüber hinausgehende Beschaffenheit separat schriftlich bestä-
tigt. 

(4) Soweit Angestellte des Lizenzgebers vor Vertragsschluss 
Garantien abgeben, sind diese nur wirksam, wenn sie durch die 
Geschäftsleitung des Lizenzgebers schriftlich bestätigt werden. 

§ 2 Nutzungsumfang 

(1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer für die Dauer 

des Vertrages ein einfaches, nicht übertragbares und nicht 
unterlizenzierbares Nutzungsrecht auf unbestimmte Zeit an den 
Vertragsgegenständen zur Installation auf einem einzelnen Ser-
ver ein (soweit nicht ausdrücklich abweichendes vereinbart ist), 
jedoch nur für das zwischen den Parteien vereinbarte Bestim-
mungsland, in dem die Vertragsgegenstände verwendet werden 
sollen. Ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung wird das 
Nutzungsrecht ausschließlich für das Land eingeräumt, in dem 
der Lizenznehmer seinen Geschäftssitz hat. 

(2) Der Lizenznehmer darf die Software nur zu dem Zweck 
einsetzen, seine internen Geschäftsvorfälle und die von solchen 
Unternehmen abzuwickeln, die mit ihm i.S. des § 15 AktG ver-
bunden sind ("Konzernunternehmen"). Insbesondere (i) ein Re-
chenzentrumsbetrieb für Dritte oder (ii) das vorübergehende 

Zurverfügungstellen der Software (z.B. als Application Service 
Providing) für andere als Konzernunternehmen oder (iii) die 
Nutzung der Software zur Schulung von Personen, die nicht 
Mitarbeiter des Lizenznehmers oder seiner Konzernunterneh-
men sind, sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Lizenzgebers erlaubt. Die gewerbliche Weitervermietung 
ist generell untersagt. Soweit die Software eine Eingabe von 
Daten durch außenstehende Dritte vorsieht, ist die hierfür er-

forderliche Nutzung vom Nutzungsrecht umfasst. 

(3) Vervielfältigungen der Software sind nur insoweit zulässig, 
als dies für den vertragsgemäßen Gebrauch notwendig ist. Der 
Lizenznehmer darf von der Software Sicherungskopien nach 
den Regeln der Technik im notwendigen Umfang anfertigen. 
Sicherungskopien auf beweglichen Datenträgern sind als solche 

zu kennzeichnen und mit dem Urheberrechtsvermerk des Ori-
ginaldatenträgers zu versehen. 

(4) Der Lizenznehmer ist zu Änderungen, Erweiterungen und 
sonstigen Umarbeitungen der Software i.S. des § 69 c Nr. 2 
UrhG nur insoweit befugt, als das Gesetz solches unabdingbar 

erlaubt. Bevor der Lizenznehmer selbst oder durch Dritte Feh-
ler beseitigt, gestattet er dem Lizenzgeber zwei Versuche, den 
Fehler zu beseitigen. Dem Lizenznehmer stehen an solchen Be-

arbeitungen eigene Nutzungs- und Verwertungsrechte – über 
die nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte hinaus – 
nicht zu. Der Lizenzgeber kann jedoch – gegen angemessene 

Vergütung – die Einräumung eines ausschließlichen oder nicht 
ausschließlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten Nut-
zungsrechts mit dem Recht der Unterlizenzvergabe, verlangen. 

(5) Der Lizenznehmer ist zur Dekompilierung der Software nur 
in den Grenzen des § 69 e UrhG berechtigt und erst, wenn der 

Lizenzgeber nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener 
Frist nicht die notwendigen Daten und/oder Informationen zur 
Verfügung gestellt hat, um Interoperabilität mit anderer Hard- 
und Software herzustellen. 

(6) Überlässt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Rahmen 
von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen (z.B. Patches, 

Ergänzungen des Bedienerhandbuches) oder eine Neuauflage 
des Vertragsgegenstandes (z.B. Update, Upgrade), die früher 
überlassene Vertragsgegenstände ("Altsoftware") ersetzt, unter-
liegen diese den Bestimmungen dieser Vereinbarung. 

(7) Stellt der Lizenzgeber eine Neuauflage des Vertragsgegen-

standes zur Verfügung, so erlöschen in Bezug auf die Altsoft-
ware die Befugnisse des Lizenznehmers nach diesem Vertrag 
auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlangen des Lizenzge-
bers, sobald der Lizenznehmer die neue Software produktiv 
nutzt. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer jedoch eine 
dreimonatige Übergangsphase ein, in der beide Versionen der 
Vertragsgegenstände nebeneinander genutzt werden dürfen. 

(8) Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der Anwendungs-
dokumentation ist – vorbehaltlich der Ziff. 3, 4 (soweit die Do-
kumentation in die Software integriert ist) – nicht gestattet. 

§ 3 Kaufpreis, Zahlungsbedingungen 

(1) Die Vergütung ist fällig und zahlbar mit Rechnungsstellung, 
jedoch nicht vor Bereitstellung der Software und Information 
des Lizenznehmers über die Bereitstellung. 

(2) Der Lizenznehmer ist zu einer Nutzung der Software, die 
über die in diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte hin-
ausgeht, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Li-
zenzgebers berechtigt. Bei Mehrnutzung ohne Zustimmung 
(insbesondere beim gleichzeitigen Einsatz auf einer Mehrzahl 
von Servern) ist der Lizenzgeber berechtigt, den für die weiter-

gehende Nutzung anfallenden Betrag gemäß der zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Preisliste des Lizenzgebers in Rechnung zu 
stellen, soweit der Lizenznehmer nicht einen wesentlich niedri-
geren Schaden des Lizenzgebers nachweist. Weitergehende 
außervertragliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

(3) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

§ 4 Installation, Schulung, Pflege 

(1) Der Lizenzgeber übernimmt die Installation der Software 
auf der Basis einer gesondert abzuschließenden Vereinbarung 
und der jeweils anwendbaren Preislisten, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Einweisung und Schulung leistet der Lizenzge-
ber nach gesonderter Vereinbarung auf der Basis der jeweils 

gültigen Preislisten. 

(2) Die Parteien können zugleich einen Pflegevertrag über die 
Software abschließen, für den gesonderte Bedingungen gelten. 

(3) Die Pflege beginnt, soweit der Pflegevertrag nicht Abwei-
chendes bestimmt, mit der Lieferung der Vertragsgegenstände. 
Mängelansprüche aufgrund des vorliegenden Vertrages werden 
durch den Pflegevertrag nicht berührt; sie können während des 
Gewährleistungszeitraumes kostenfrei nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages geltend gemacht werden. 

§ 5 Schutz der Vertragsgegenstände 

(1) Soweit nicht dem Lizenznehmer nach diesem Vertrag aus-

drücklich Rechte eingeräumt sind, stehen alle Rechte an den 
Vertragsgegenständen (und aller vom Lizenznehmer angefer-
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tigter Kopien) – insbesondere das Urheberrecht, die Rechte auf 
oder an Erfindungen sowie technische Schutzrechte – aus-
schließlich dem Lizenzgeber zu. Das gilt auch für Bearbeitun-

gen der Vertragsgegenstände durch den Lizenzgeber. Das Ei-
gentum des Lizenznehmers an den jeweiligen Datenträgern 
solcher Kopien bleibt unberührt. 

(2) Der Lizenznehmer wird die überlassenen Vertragsgegen-
stände sorgfältig verwahren, um Missbrauch auszuschließen. Er 

wird Vertragsgegenstände (gleich ob unverändert oder umgear-
beitet) Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Lizenzgebers zugänglich machen. Als Dritte gelten nicht 
die Angestellten des Lizenznehmers sowie sonstige Personen, 
die sich zur vertragsgemäßen Nutzung der Vertragsgegenstände 
beim Lizenznehmer aufhalten.  

(3) Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, Urheberrechts-
vermerke, Kennzeichen und/oder Kontrollnummern oder -
zeichen des Lizenzgebers zu verändern oder zu entfernen. Än-
dert oder bearbeitet der Lizenznehmer die Vertragsgegenstän-
de, sind diese Vermerke und Kennzeichen in die geänderte Fas-
sung des Vertragsgegenstandes zu übernehmen. 

(4) Der Lizenznehmer führt Buch über die von ihm vertrags-
gemäß auf Datenträgern hergestellten Kopien von Vertragsge-
genständen und deren Verbleib und erteilt dem Lizenzgeber auf 
Anfrage hierüber Auskunft und Einsicht. 

(5) Gibt der Lizenznehmer Datenträger, Speicher oder sonstige 

Hardware, auf denen Vertragsgegenstände (ganz oder teilweise, 
unverändert oder umgearbeitet) gespeichert sind, (i) an Dritte 
ab, oder (ii) gibt er den unmittelbaren Besitz hieran auf, trägt er 
dafür Sorge, dass vorher die gespeicherten Vertragsgegenstän-
de vollständig und dauerhaft gelöscht werden und erbringt dem 
Lizenzgeber auf Wunsch Nachweise. 

§ 6 Mitwirkungs- und Informationspflichten des Lizenz-

nehmers 

(1) Der Lizenznehmer hat sich über die wesentlichen Funkti-
onsmerkmale der Software informiert und trägt das Risiko, ob 
diese seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht; über 
Zweifelsfragen hat er sich vor Vertragsschluss durch Mitarbei-
ter des Lizenzgebers bzw. durch fachkundige Dritte beraten 
lassen. 

(2) Die Einrichtung einer funktionsfähigen – und auch unter 
Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung durch die Ver-
tragsgegenstände ausreichend dimensionierten – Hard- und 
Softwareumgebung für die Vertragsgegenstände liegt in der al-
leinigen Verantwortung des Lizenznehmers. 

(3) Der Lizenznehmer testet die Software vor deren Einsatz 
gründlich auf Mangelfreiheit und auf Verwendbarkeit in der 
bestehenden Hard- und Softwarekonfiguration. Dies gilt auch 
für Software, die er im Rahmen der Gewährleistung und der 
Pflege erhält. 

(4) Der Lizenznehmer beachtet die vom Lizenzgeber für die In-

stallation und den Betrieb der Software gegebenen Hinweise; er 
wird sich in regelmäßigen Abständen über die vom Lizenzge-
ber zur Verfügung gestellten aktuellen Hinweise informieren 
und diese beim Betrieb berücksichtigen. 

(5) Soweit dem Lizenzgeber über die Bereitstellung der Ver-

tragsgegenstände hinaus weitere Leistungspflichten obliegen, 
wirkt der Lizenznehmer hieran im erforderlichen Umfang un-
entgeltlich mit, insbesondere indem er Mitarbeiter, Arbeitsräu-
me, Hard- und Software, Daten und Telekommunikationsein-
richtungen zur Verfügung stellt. 

(6) Der Lizenznehmer gewährt dem Lizenzgeber zur Fehlersu-

che und -behebung Zugang zu den Vertragsgegenständen, nach 
Wahl des Lizenzgebers unmittelbar und/oder mittels Daten-
fernübertragung. Der Lizenzgeber ist berechtigt zu prüfen, ob 
die Vertragsgegenstände in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen dieses Vertrages genutzt werden. Zu diesem Zweck 

darf er vom Lizenznehmer Auskunft verlangen, insbesondere 
über Zeitraum und Umfang der Nutzung der Vertragsgegen-
stände, sowie Einsicht in die Bücher und Schriften, sowie die 

Hard- und Software des Lizenznehmers nehmen. Dem Lizenz-
geber ist hierfür zu den üblichen Geschäftszeiten Zutritt zu den 
Geschäftsräumen des Lizenznehmers zu gewähren. 

(7) Der Lizenznehmer trifft angemessene Vorkehrungen für 
den Fall, dass die Software ganz oder teilweise nicht ordnungs-

gemäß arbeitet (insbesondere durch tägliche Datensicherung, 
Störungsdiagnose, regelmäßige Überprüfung der Datenverar-
beitungsergebnisse). 

(8) Soweit der Lizenznehmer nicht ausdrücklich vorab darauf 
hinweist, darf der Lizenzgeber davon ausgehen, dass alle Daten 
des Lizenznehmers, mit denen er in Berührung kommen kann, 

gesichert sind. 

(9) Der Lizenznehmer trägt sämtliche Nachteile und Mehrkos-
ten aus einer Verletzung dieser Pflichten. 

§ 7 Lieferung, Höhere Gewalt 

(1) Der Lizenzgeber bewirkt die Lieferung, indem er die Soft-
ware auf einem vom Lizenznehmer zur Verfügung gestellten 
Server installiert. 

(2) Solange der Lizenzgeber (i) auf die Mitwirkung oder In-
formationen des Lizenznehmers wartet oder (ii) durch Streiks 
oder Aussperrungen in Drittbetrieben oder im Betrieb des Li-
zenzgebers (im letzteren Fall jedoch nur, wenn der Arbeits-
kampf rechtmäßig ist), behördliches Eingreifen, gesetzliche 
Verbote oder andere unverschuldete Umstände in seinen Leis-
tungen behindert ist ("höhere Gewalt"), gelten Liefer- und Leis-

tungsfristen um die Dauer der Behinderung und um eine ange-
messene Anlaufzeit nach Ende der Behinderung ("Ausfallzeit") 
als verlängert und es liegt für die Dauer der Ausfallzeit keine 
Pflichtverletzung vor. Der Lizenzgeber teilt dem Lizenznehmer 
derartige Behinderungen und ihre voraussichtliche Dauer un-
verzüglich mit. Dauert die höhere Gewalt ununterbrochen län-
ger als 3 Monate an, können beide Parteien den Vertrag kündi-
gen. 

§ 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 

Der Lizenznehmer übernimmt in Bezug auf alle Lieferungen 
und Leistungen des Lizenzgebers in Durchführung dieses Ver-
trages eine Untersuchungs- und Rügepflicht entsprechend § 
377 HGB. 

§ 9 Sach- und Rechtsmängel, sonstige Leistungsstörungen, 

Verjährung 

(1) Der Lizenzgeber leistet nach den Regeln des Kaufrechts, 

welche hiermit Vertragsgegenstand werden, Gewähr für die 
vereinbarte Beschaffenheit der Vertragsgegenstände gem. § 1 
Ziff. 3 und dafür, dass der Nutzung der Vertragsgegenstände im 
vertraglichen Umfang durch den Lizenznehmer keine Rechte 
Dritter entgegenstehen. Die Gewähr für die Freiheit der Ver-
tragsgegenstände von Rechten Dritter gilt jedoch nur für das 
zwischen den Parteien vereinbarte Bestimmungsland, in dem 
die Vertragsgegenstände verwendet werden sollen. Ohne aus-

drückliche Vereinbarung gilt die Gewähr für das Land, in dem 
der Lizenzgeber seinen Geschäftssitz hat. 

(2) Der Lizenzgeber leistet bei Sachmängeln zunächst Gewähr 
durch Nacherfüllung. Hierzu überlässt er nach seiner Wahl dem 
Lizenznehmer einen neuen, mangelfreien Softwarestand oder 
beseitigt den Mangel; als Mangelbeseitigung gilt auch, wenn 

der Lizenzgeber dem Lizenznehmer zumutbare Möglichkeiten 
aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden oder zu 
beseitigen. 

Bei Rechtsmängeln leistet der Lizenzgeber zunächst Gewähr 
durch Nacherfüllung. Hierzu verschafft er nach seiner Wahl 

dem Lizenznehmer eine rechtlich einwandfreie Benutzungs-
möglichkeit an den gelieferten Vertragsgegenständen oder an 
ausgetauschten oder geänderten gleichwertigen Vertragsgegen-
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ständen. 

Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Nacherfüllung davon ab-
hängig zu machen, dass der Lizenznehmer zumindest einen an-
gemessenen Teil der Vergütung bezahlt hat. 

(3) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, einen neuen Software-
stand zu übernehmen, wenn der vertragsgemäße Funktionsum-

fang erhalten bleibt und die Übernahme nicht zu erheblichen 
Nachteilen führt. 

(4) Schlagen zwei Versuche der Nacherfüllung fehl, ist der Li-
zenznehmer berechtigt, angemessene Nachfrist zur Mängelbe-
seitigung zu setzen. Er hat dabei ausdrücklich und schriftlich 

darauf hinzuweisen, dass er sich das Recht vorbehält, bei er-
neutem Fehlschlagen vom Vertrag zurückzutreten und/oder 
Schadensersatz zu verlangen. 

Schlägt die Nachbesserung auch in der Nachfrist fehl, kann der 
Lizenznehmer vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern, außer es liegt ein unerheblicher Mangel vor. Scha-

densersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen ei-
nes Mangels leistet der Lizenzgeber im Rahmen der in § 10 
festgelegten Grenzen. Der Lizenzgeber kann nach Ablauf einer 
gemäß Satz 1 gesetzten Frist verlangen, dass der Lizenznehmer 
seine aus dem Fristablauf resultierenden Rechte binnen zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung ausübt. Nach Fristab-
lauf geht das Wahlrecht auf den Lizenzgeber über. 

(5) Erbringt der Lizenzgeber Leistungen bei Fehlersuche oder -
beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu sein, so kann er hierfür 
Vergütung entsprechend seiner üblichen Sätze verlangen. Das 
gilt insbesondere, wenn ein Mangel nicht nachweisbar oder 
nicht dem Lizenzgeber zuzurechnen ist. Zu vergüten ist außer-
dem der Mehraufwand auf Seiten des Lizenzgebers, der da-

durch entsteht, dass der Lizenznehmer seinen Pflichten gem. § 
6 nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(6) Behaupten Dritte Ansprüche, die den Lizenznehmer daran 
hindern, die ihm vertraglich eingeräumten Nutzungsbefugnisse 
wahrzunehmen, unterrichtet der Lizenznehmer den Lizenzge-
ber unverzüglich schriftlich und umfassend. Er ermächtigt den 

Lizenzgeber hiermit, Klagen gegen Dritte gerichtlich und au-
ßergerichtlich allein zu führen. Wird der Lizenznehmer ver-
klagt, stimmt er sich mit dem Lizenzgeber ab und nimmt Pro-
zesshandlungen, insbesondere Anerkenntnisse und Vergleiche, 
nur mit dessen Zustimmung vor. 

Der Lizenzgeber ist verpflichtet, die Ansprüche auf eigene 
Kosten abzuwehren und den Lizenznehmer von allen mit der 
Anspruchsabwehr verbundenen, angemessenen und in Zwei-
felsfällen vor dem Entstehen abgesprochenen Kosten und 
Schäden freizustellen, soweit diese nicht auf dessen pflichtwid-
rigem Verhalten beruhen. 

(7) Aus sonstigen Pflichtverletzungen des Lizenzgebers kann 
der Lizenznehmer Rechte nur herleiten, wenn er diese gegen-
über dem Lizenzgeber schriftlich gerügt und ihm eine Nachfrist 
zur Abhilfe eingeräumt hat. Das gilt nicht, soweit nach der Art 
der Pflichtverletzung eine Abhilfe nicht in Betracht kommt. Für 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gelten 
die in § 10 festgelegten Grenzen. 

(8) Die Verjährungsfrist für alle Gewährleistungsansprüche be-
trägt ein Jahr beginnend mit der Lieferung bzw. Bereitstellung 
(sowie Benachrichtigung des Lizenznehmers hiervon) der Ver-
tragsgegenstände; die gleiche Frist gilt für sonstige Ansprüche, 
gleich welcher Art, gegenüber dem Lizenzgeber. 

Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lizenzgebers, bei 
arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Personenschäden 
oder Rechtsmängeln i.S. des § 438 Abs. 1 Nr. 1 a BGB, sowie 
bei Garantien (§ 444 BGB) gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen, ebenso bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 
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§ 10 Haftung 

(1) In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
leistet der Lizenzgeber Schadensersatz ausschließlich nach 
Maßgabe folgender Grenzen: 

a) bei Vorsatz in voller Höhe, ebenso bei Fehlen einer Be-
schaffenheit, für die der Lizenzgeber eine Garantie über-
nommen hat; 

b) bei grober Fahrlässigkeit nur in Höhe des vorhersehbaren 

Schadens, der durch die verletzte Pflicht verhindert wer-
den sollte; 

c) in anderen Fällen nur aus Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, wenn dadurch der Vertragszweck gefähr-
det ist, jedoch stets nur in Höhe des vorhersehbaren Scha-
dens. Die Haftung ist auf Euro 200.000,– pro Schadens-

fall begrenzt, insgesamt auf höchstens Euro 500.000,– aus 
diesem Vertrag; 

d) darüber hinaus, soweit der Lizenzgeber gegen die einge-
tretenen Schäden versichert ist, im Rahmen der Versiche-
rungsdeckung und aufschiebend bedingt durch die Versi-

cherungszahlung. 

(2) Die Haftungsbegrenzungen gem. Ziff. 1 gelten nicht bei der 
Haftung für Personenschäden und bei der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(3) Dem Lizenzgeber bleibt der Einwand des Mitverschuldens 
(z.B. aus § 6) unbenommen. 

(4) Für die Verjährungsfrist gilt § 9 Ziff. 8 entsprechend, mit 
der Maßgabe, dass für Ansprüche nach Ziff. 1 a) und Ziff. 2 die 
gesetzliche Verjährungsfrist gilt. Die Verjährungsfrist gem. 

Satz 1 beginnt mit dem in § 199 Abs. 1 BGB bestimmten Zeit-
punkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf der in §199 Abs. 3 und 4 
BGB bestimmten Höchstfristen ein. 

§ 11 Geheimhaltung und Datenschutz 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im Rahmen der 
Vertragsanbahnung und -durchführung erlangten Kenntnisse 
von vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnissen 
("Betriebsgeheimnisse") des jeweils anderen Vertragspartners 

zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur für Zwe-
cke der Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Zu den 
Betriebsgeheimnissen des Lizenzgebers gehören auch die Ver-
tragsgegenstände und die nach diesem Vertrag erbrachten Leis-
tungen. 

(2) Der Lizenznehmer wird Vertragsgegenstände Mitarbeitern 
und sonstigen Dritten nur zugänglich machen, soweit dies zur 
Ausübung der ihm eingeräumten Nutzungsbefugnisse erforder-
lich ist. Er wird alle Personen, denen er Zugang zu Vertragsge-
genständen gewährt, über die Rechte des Lizenzgebers an den 
Vertragsgegenständen und die Pflicht zu ihrer Geheimhaltung 
belehren und diese Personen schriftlich zur Geheimhaltung und 
Nutzung der Informationen nur im Umfang nach Ziff. 1 ver-
pflichten, soweit die betreffenden Personen nicht aus anderen 

Gründen zur Geheimhaltung mindestens in vorstehendem Um-
fang verpflichtet sind. 

(3) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Be-
triebsgeheimnisse, die (i) zur Zeit ihrer Übermittlung durch den 
Vertragspartner bereits offenkundig oder der anderen Vertrags-

partei bekannt waren; (ii) nach ihrer Übermittlung durch den 
Vertragspartner ohne Verschulden der anderen Vertragspartei 
offenkundig geworden sind; (iii) nach ihrer Übermittlung durch 
den Vertragspartner der anderen Vertragspartei von dritter Seite 
auf nicht rechtswidrige Weise und ohne Einschränkung in Be-
zug auf Geheimhaltung oder Verwertung zugänglich gemacht 
worden sind; (iv) die von einer Vertragspartei eigenständig, 
ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse des Vertragspartners, 

entwickelt worden sind; (v) die gemäß Gesetz, behördlicher 
Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung veröffentlicht wer-
den müssen – vorausgesetzt, die veröffentlichende Partei in-

formiert den Vertragspartner hierüber unverzüglich und unter-
stützt ihn in der Abwehr derartiger Verfügungen bzw. Ent-
scheidungen; oder (vi) soweit dem Vertragspartner die Nutzung 

oder Weitergabe der Betriebsgeheimnisse auf Grund zwingen-
der gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund dieses Vertra-
ges gestattet ist. 

§ 12 Ende des Nutzungsrechts an den Vertragsgegenstän-

den 

In allen Fällen der Beendigung seiner Nutzungsberechtigung 
(z.B. durch ordentliche Kündigung, Rücktritt, Nachlieferung) 
gibt der Lizenznehmer alle Lieferungen der Vertragsgegen-

stände unverzüglich heraus und löscht sämtliche Kopien, so-
weit er nicht gesetzlich zu längerer Aufbewahrung verpflichtet 
ist. § 2 Ziff. 6 bleibt unberührt. Die Erledigung versichert er 
schriftlich gegenüber dem Lizenzgeber. Eine Rückzahlung der 
Vergütung findet nur statt, soweit sich diese auf einen abge-
grenzten Zeitraum bezieht, und dieser noch nicht verstrichen 
ist. 

§ 13 Schlussvorschriften 

(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Geschäfts-
sitz des Lizenzgebers. Klagt der Lizenzgeber, ist er auch be-
rechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Lizenznehmers zu wäh-
len. Das Recht beider Parteien, um einstweiligen Rechtsschutz 
vor den nach den gesetzlichen Bestimmungen zuständigen Ge-
richten nachzusuchen, bleibt unberührt. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG). 

(3) Der Vertragsschluss sowie spätere Vertragsänderungen und 
-ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Das gilt ebenso für die Abänderung dieser Klausel. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen. 

Alle Erklärungen der Parteien bedürfen zur Wirksamkeit der 
Schriftform. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, eine unzulässige Fristbestimmung oder eine Lü-
cke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen hiervon unberührt. Soweit die Unwirksamkeit sich 
nicht aus einem Verstoß gegen §§ 305 ff. BGB (Geltung All-
gemeiner Geschäftsbedingungen) ergibt, gilt anstelle der un-
wirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung als ver-

einbart, die dem von den Parteien Gewollten wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Das Gleiche gilt für den Fall einer Lücke. Im 
Falle einer unzulässigen Frist oder betragsmäßigen Begrenzung 
gilt das gesetzlich zulässige Maß. 
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